
Notfallmedikamente: Entlassung aus der Verschreibungspflicht 

für Heilpraktiker 

Notfallmedikamente – Eine positive Meldung für Heilpraktiker  
In der 63. Sitzung des Sachverständigenausschusses für Verschreibungspflicht nach 

§ 53 AMG im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wurde empfohlen, 

folgende Arzneimittel für Heilpraktiker aus der Verschreibungspflicht zu nehmen: 

 

• Dexamethason zur einmaligen parenteralen Anwendung in wässriger Lösung in 

Ampullen/Fertigspritzen mit 40 mg Wirkstoff und bis zu maximal 3 Packungseinheiten 

(entsprechend 120 mg Wirkstoff) fur die Notfallbehandlung anaphylaktischer 

Reaktionen zur Abgabe an Heilpraktiker im Rahmen ihrer Berufsausübung 

 

• Epinephrin-Autoinjektoren zur einmaligen Anwendung bei akuten anaphylaktischen 

Notfällen in Packungsgrößen bis zu einer Packungseinheit zur Abgabe an 

Heilpraktiker im Rahmen ihrer Berufsausübung 

 


